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Mit Hoch-Fürstlich-Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO .

I. Citatio - Creditorum*

 i) Nachdem ln der Westhossischen Concur5.Sachersrminu8lic;nicl2r;on!5 auf den i7tenMay
a c. anberahmet worden; So wird solches samtl. 2öesihojfischen c^reöiwren hiermit be

kannt gemacht, damit dieselbe in pr^sixo vor hiesigem Stadt-Gericht morgens 9 Uhr er
scheinen und ihre Forderung behörig liquidiren, in dessen Entstehung aber gewärtigen,
daß sie bey diesem Loncurs weiter nicht gehört, sondern mit Ihren angebt, creclius davon
praxiudirt werden sollen. Cassel den stenMay I?6Z.
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